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Pädagogische Aspekte des Elternrechts

Edith Stein schrieb 1933 kurz nach ihrer Berufung das Deutsche Institut für Wıssen-
schaft]liche Pädagogik 1n ünster ıne Freundin: ‚Haben Sıe schon einmal darüber
nachgedacht, W as Pädagogik 1st? Man kann keine Klarheit darüber bekommen, WEeNN

111Aall nıicht Klarheit 1n allen Prinzipienfragen hat.“ Von der Klarheit 1ın allen Prinzi-
plenfragen sınd WIr heute weıter denn Je entfernt. Und doch ann die Pädagogik nıcht
eintach VOor iıhrer eigenen Aporie kapiıtulieren. S1e raucht auch nıicht, weil ıhr AUuSs den
Humanwissenschaften ine aut empirischen Forschungsbefunden beruhende Hılfe CI-

wächst. AT 1St die Pädagogik iıcht einfach die Summe dieser Forschungsbefunde,
aber WIr können heute deutlicher Sagch, mMiıt welchem Anspruch die Pädagogik auftritt,
wodurch s1e iıhren Anspruch Jegitimiert und s1e zuweilen 1932428 den An-
spruch der Eltern sıch Z.U) Anwalt des Kindes macht. Biologie, Soziologıie und Psycho-
logie zönnen heute klarere Aussagen über das Verhältnis VO Anlage, Umwelt, Reifung
un! Erziehung ? machen als der Zeıt, da Pädagogik auf die spekulative Erhellung
der Prinzipienfragen beschränkt WAaFr. Seither 1St das Umftteld pädagogischen Handelns
größer, aber auch unübersichtlicher geworden. Mıiırt der Zahl der pädagogischen Varı-
ablen wächst der Normenpluralismus und damıit dıe Möglichkeit des Normenkonflikts.
Das xilt VOTLT allem für das Spannungsteld Elternhaus-Schule, wobei „Schule“ NUur e1in
Moment, allerdings eın ausdrückliches, geplantes, organısıertes und darum relatıv
wirkmächtiges Moment 1im Geflecht derjenıgen gesellschaftlichen Kräfte darstellt, dıe
pädagogisch aut Kinder und Jugendliche einwirken. echt und Pflicht ZUur Einwirkung
sınd institutionalisiert und jJuristisch abgesichert, elterliche und gesellschaftliche Rechte
und Pflichten gegeneinander abgegrenzt. ber W 4s sıch 1n der Theorie reinlich scheiden
läßt, stellt S1' 1ın der Praxıs als koniliktgeladenes Spannungsteld privater und Ööftent-
licher Ansprüche dar, deren Aatente Antagonısmen siıch selten harmonisch lösen lassen.

Nun kommen den Rechten und Pflichten der Eltern Zur Erziehung ihrer Kinder
nıcht 1LUTr historische Prioritäten lange VOr aller gesellschaftlich institutionalisierten
Erziehung haben Eltern ihren Kındern den Weg 1Ns Leben gewl1esen sondern auch
das „natürliche“ Recht und die „natürlıche“ Pflicht, dıe siıch AUS Zeugen und Gebären
ableiten lassen. Portmanns Definition des Säuglings als „extrauterıner Frühgeburt“

Stein, Briefauslese T1 (Freiburg
D Aebli, Die geistige Entwicklung als Funktion VOL Anlage, Reifung, Umwelt- und Erziehungs-

bedingungen, 1n ! Begabung und Lernen, hrsg. oth (Stuttgart 21970).
Pprtmann, Biologische Fragmente einer Lehre VO Menschen (Basel “1951)
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miıt ıhren sozialethischen Implikationen macht das deurtlich. Dieses durch Jahrhunderte
unausdrücklich praktizierte un VO  w der Gesellschaft respektierte Elternrecht, das
immer zugleich Elternpflicht Wal, hat seinen Niederschlag 1m Bürgerlichen Gesetz-
buch un! im Grundgesetz gefunden. Die entsprechenden Abschnitte des Art
lauten  8  °
(1 Ehe un Famiuılie stehen dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege un: Erziehung der Kinder sind das natürliche echt der Eltern und die 7zuvörderst
ıhnen obliegende Pflicht. Über re Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.,
(3) Gegen den Wıllen der Erziehungsberechtigten dürten Kinder 1Ur auf Grund eines (Gesetzes
Vo der Famiılie werden, WCL1N die Erziehungsberechtigten der WeNn die
Kinder ARN anderen Gründen verwahrlosen drohen

Den zeitgeschichtlichen Kontext dieses Artikels bilden, WwW1e bei anderen Artikeln auch,
die Erfahrungen AB den Jahren 319 Die massıven Eingriffe des Staats in den
famıiliären Bereich, die Direktiven des Reichserziehungsministeriums, die Politisierung
aller Lebensvollzüge des Kındes und des Jugendlichen, dıe antireligiöse Propaganda, der
das ınd 1n Schule und Jugendorganisation AausgeSELZL Wal, dıies alles hatte die Eltern
praktisch ZUur Ohnmacht verurteilt, und s1e hatten ihrer Überzeugung oft DUr den
Preıs eines Zwiespalts 1mM ınd Ausdruck verleihen können. Das schwer verletzte echt
der Eltern WAar Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen 1m Parlamentarischen
Rat gCWCSCII. Es hat damals einıge Vertreter gegeben, die, Aaus dem gleichen Bewulfstsein
argumentierend, eın „Recht des Kındes“ postulieren wollten, nıcht 1m Gegensatz ZU

Elternrecht, sondern ıhm quası vorgeordnet. ber diese Verfechter scheıiterten FEın-
spruch konservatıver Gruppen, und tragt denn auch der gylücklich zustande gekom-
IneENe Artikel eutliıch restauratıve Züge, nıcht LLUT in der sprachlichen Formulierung.
Naturrechtsvorstellungen spielen ebenso herein w1e tradıtionelle Juristische Vorstel-
Jungen, nach denen das ınd als „bewegliche Sache“ iıne Art Eıgentum der
Eltern darstellt, über das diese die elterliche „Gewalt“ besitzen.

Nun bietet das gleichfalls 1 Grundgesetz verankerte Aufsichtsrecht der staatlichen
Gemeinschaft eın ZEW1SSES Korrektiv den MißRbrauch des Elternrechts un:
die grobe Verletzung der Elternpflichten. ber WIr wIissen, da{ß trotzdem 1n der Bun-
desrepublik jährlich eLtw2 100 Kınder Mißhandlungen durch iıhre Eltern zugrunde
gehen, da{fß die Zahl derer, die solche Mißhandlungen ZW ar überleben, aber physische
und VOTr allem psychische Schäden davontragen, ein Vielfaches orößer 1St Wer mi1t
Fürsorgerinnen und Sozialarbeitern spricht, erfährt, WwW1e CNS die Grenzen SCZOSCH
sınd, die staatliches Eingreifen ermöglıchen. Nun wünscht sich gew1ß nıemande

Schnüffelei durch staatliche Urgane, abgesehen davon, da{fß die Anzahl ausgebil-
deter Sozialarbeiter klein 1St, daß S1e nıcht einmal ausreicht, S1 der Fälle aNnzZzu-

nehmen, die aktenkundig geworden sSiınd. Auch sınd nıcht 1n erster Linie dıe Extrem-
tälle VO Kındermifßßhandlungen, die ın unNnserem Zusammenhang ZU Nachdenken
herausfordern.

Überlegungen ZU Elternrecht Aaus pädagogischer Sıcht mussen tiefer un
weıter greifen. Sıe können auch N:  cht dort haltmachen, Eltern ıhr Elternrecht 1MmM
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Sınn des Grundgesetzes wahrnehmen und Pflege und Erziehung ihres Kindes nıcht Ver-

nachlässigen. Es geht das Wıe dieser Pflege und Erziehung, die elterlichen Norm-
vorstellungen, ihre Erziehungspraktiken, ihre sozialen Leitbilder, das
Selbstverständnis der Eltern und ihr Verständnis VO  ; der Gesellschaft, 1in der Sie Jleben,

den .rad ihrer Aufgeklärtheit und Aufgeschlossenheit humanwissenschaftlichen Er-
kenntnissen gegenüber. Diese stellen nämlıch Eltern VOr die schwierige Aufgabe, nıcht
LLUT ihre Aftekte kontrollieren, sondern auch traditionelle Normvorstellungen, die
Eltern besten Gewissens haben können, korrigieren. Dieser Vorgang hat ine ZEW1SSE
Ahnlichkeit mMi1t Veränderungen 1n der Pastoral, deren Umorientierung der Fın-
wirkung der Humanwissenschaften sich ZWar nıicht überall gleichzeitig und yleich AUS-

drücklich, aber doch unübersehbar vollzieht.
Wenn 1U  z 1mM folgenden das heute geltende und praktizierte Elternrecht päd-

agogischen Aspekten betrachtet werden soll,; wırd ıne ZEeW1sSE kritische Grundein-
stellung unvermeiıdlich. Pädagogik geht VO ınd Aaus, VO  a} SCINEYT Würde, seinem Recht,
seinem Änspruch auf Enttfaltung seiner Anlagen. Da{fiß hier nıcht ine spätindividua-
listische Vergötzung des Kındes gedacht Ist, sondern seine „Sozialisation“, bedarf
keiner ausdrücklichen Versicherung. Der AÄnspruch der Pädagogik wırd ylaub-
hafter, 36 mehr abgestützt wırd durch gesicherte Aussagen der Humanwissenschaften
über das, W 4as das iınd seiner optimalen Entfaltung braucht. Damıt soll eın prin-
zıpieller Gegensatz 7zwischen dem Recht des Kindes und dem Recht der Eltern kon-
strulert werden. Es soll 1Ur deutlich gemacht werden, dafß das echt des Kındes nıcht
automatisch durch das Elternrecht gewährleistet ISt, daß der Pädagogik Umstän-
den also ıne kritische Funktion zukommt, die S1e allerdings NUur ZUur Erhellung des
Problemfelds, nıcht ZuUur praktischen Auflösung aller Spannungen benutzen ann und
darf

Elternrecht und häusliche Erziehung
Das Juristische (MılS-) Verständnis, das heute immer wieder 1Ns Spiel gebracht wird,

WenNnn echt des Kindes Recht der Eltern steht, hat seine Wurzeln 1n einer libera-
listischen Staatsauffassung, die den Spielraum des einzelnen möglichst groß, den Eın-
orıff des Staats möglichst klein halten wollte. Verstärkt wiırd diese Auffassung durch
das sıch gegensätzlicher Wurzel entspringende Naturrechtsdenken. 1st
Naturrechtsdenken den Liberalismus aufgestanden; 1mM Elternrecht aber haben
sıch beide verbündet, nicht immer ZU Nutzen des Kindes. Daß leibliche Elternschaft

1PSO richtige Erziehung des Kındes garantıere, 1St ıne weılt verbreıitete, aber nalıve
Vorstellung. 99  1€ Eltern wI1issen 4A1l besten, W as für ıhr ind Zut ISE R: stimmt nıcht
in allen Fällen. Die meısten Eltern sınd Gefangene ihrer eigenen Biographie, nıcht in
allen Fällen fähig, willens und bereit, diese Biographie kritisch aufzuarbeiten und
iıhre Kınder anderen Aspekten erziehen, als S1e selbst CrZOgCN worden sind.
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Aufklärung der Eltern über psychologische und tiefenpsychologische Auswirkungen
bestimmter Erziehungspraktiken 1st deshalb schwer,

weıl Psychologie und Tietfenpsychologie verhältnismäßig Junge Wissenschaften
sind, heiftigen Schulstreitigkeiten leiden und ihre Ergebnisse zumal tür Laien -
weilen widersprüchlich aussehen mussen;

weıl 1in unNnserer Gesellschaft teste Vorstellungen VO  w „Autorität“, „Willenszucht“ und
„Strenge” immer noch recht tief sıtzen und ıne Korrektur durch die Psychologie leicht
als bedenkliches 5Symptom moralischen Vertalls erscheint * (daß heftige Gegenreaktio-S 0 , e A a
nenNn in den „antıautorıtäiären Kinderliäden“ sichtbar werden, widerlegt nıcht, sondern be-
stätigt diese These);

weıl dıe Zahl derer, die aufklären könnten, ohne Verwirrung stiften, sehr klein
1St. un ühe hat, sich Gehör verschaffen;

weıl die tradıtionelle kirchliche Anthropologie miıt ıhrer Interpretation der Erb-
sünde Härte 1n der Kındererziehung ZWAar nıcht verursacht, aber auch nıcht korriglert
hat

Eın Blick 1n moderne pädagogische Lexika macht das deutlich. Zum Stichwort
„Elternrecht“ finden sıch sowohl 1MmM „Handbuch Pädagogischer Grundbegriffe“ (Mün-
chen wIiıie 1 „Pädagogischen Lexikon“ (Stuttgart 41961) und 1mM „Lexikon für
Pädagogik“ (Freiburg ausführliche Darlegungen der juristischen Sachlage, aum
aber ine kritische Infragestellung der daraus resultierenden erzieherischen Praktiken.
Unter den Erziehungsmitteln, die Eltern zustehen, werden WwWI1e selbstverständlich
„Züchtigung“, „Einsperren“, „Knapphalten“ aufgezählt. WAar wiıird immer wieder
auf dıe Pflichten der Eltern hingewiesen, und 1n vielen Fällen dürten WIr hoften, daß
Eltern iıhr Recht nıcht mißbrauchen. ber dıe Vertasser VO  } Lexikonartikeln sollten
WI1ssen, W as die moderne Pädagogik ® solchen Erziehungspraktiken Sagt, und eın
kritisches Wort I, WEeNN S1e das herkömmliche Verständnis VO  - Elternrecht be-
schreiben, das heute noch V{} Gesetz abgedeckt wird Die psychischen Auswirkungen
der körperlichen Züchtigung, die Angst des eingesperrten Kındes interessieren (jesetz-
geber nıcht, aber den Pädagogen mussen sie auf den Plan rufen, etztlich mit dem Ziel,
eines Tages auch den Gesetzgeber Änderungen veranlassen.

Vgl die Statistik 1m „Handbuch Pädagogischer Grundbegrifte“ (München 415 AT rOtZ dieser
relativ freiheitlichen kameradschaftlichen Erziehung neigen Eltern einer harten Strafpraxis. Dreı Viertel
aller Eltern bejahen Schläge (Noelle), un aut dıe Frage, wıe s1e ıhre Kinder strafen, NENNCIMN Prozent
(34 Prozent) Prügel, Prozent (30 Prozent) Freiheitsentzug, 18 Prozent (14 Prozent) TIZWUNSCHC Ver-
zıchte, Prozent (20 Prozent) pädagogische Mafinahmen, 16 Prozent (20 Prozent) Vorhaltungen, rach
und Prozent (7 Prozent) Nıchtbeachten.“ Die Zahl betrifit die Jungen, die 7weıte Mädchen).

5  5 Vgl Scheibe, Die Strate als Problem der Erziehung (Weinheim
Vgl die Gerichtsurteile und die zıtierten Aussagen der Richter anläßlich des Prozesses der Marıa

Laskawsky: Jahnke, Geprügelte Kinder: „Gutgemeıinte erzieherische Absichten“, 1n Publik 1/2;
197%%
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Elternrecht und Schule

Eın besonderes Problem stellt das Elternrecht 1mM Zusammenhang MI1t Schulfragen
dar. Das 1mM Grundgesetz verbürgte Recht der Eltern, den Ausbildungsweg ihres Kın-
des bestimmen, hat 1n der Realıtät manchmal Konsequenzen, die alles andere als
pädagogisch sind. Dem Lehrer begegnen S1e scheinbar ENTISCSHCNSYESETIZIEN odi der
Wahrnehmung des Elternrechts. Unser gegenwärtiges Schulsystem bietet den Eltern drei
Möglichkeiten für ihr ınd nach der Grundschulzeit: Hauptschule, Realschule, Gym-
nasıum. Die Gesamtschule, die überall Eerst 1m Entstehen begriffen und über das Ver-
suchsstadıium noch nıcht hinausgekommen 1St, könnte 1n Zukunft ıne Alternative WT -

den Im Augenblick aber mu{ß der weitaus größte Teil der Eltern ine Entscheidung
treffen, WENN das ind 10; höchstens Jahre alt ist. Und L1LU  w} machen Lehrer der drei
weiıitertührenden Schulen folgende Erfahrungen:

Neben einer großen Gruppe VO Kındern, bei denen das Gutachten der Grund-
schule, der Wunsch der Eltern und die Leistungen des Kindes in der Aufnahmeprüfung
oder 1m Probeunterricht übereinstimmen, also die Schullaufbahn des Kindes nıcht
LUTL eltern-, sondern auch kındgerecht geregelt wird, sibt z w el Gruppen vVvon Eltern,
be1i denen echt der Eltern und echt des Kindes 1n Konflikt geraten. Einmal sind
diejenigen Eltern, die allen Umständen für ıhr iınd das Abitur oder wenıgstens
dıe mittlere Reite anstreben und die dieses Streben durchzusetzen suchen ohne Rück-
sicht auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Kiındes. Die Abschulungsbestimmungen
der einzelnen Länder kommen dem Elternrecht hier SOWeIlt ENTIgZEZCNH, da{fß der Schule
die Beweislast für die „negatıve Auslese“ 7 zutfällt: Die Schule muß nachweisen, dafß
das ınd „MIt einer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“ seine Mitschüler 1n
ihrer Arbeit hemmt Erst dann dart abgeschult werden. Hıer wırd die Problematik
eines Juristisch fixiıerten Elternrechts deutlich: SO nÖöt1ıg 1St, daß der Staat das Indivı-
duum hier das Kınd VOTL der möglıchen Willkür der Schule schützt, indem jeden
Verwaltungsakt der Schule grundsätzlich einer verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung
zugänglich macht, problematisch 1St diese Maßnahme pädagogischem Aspekt:
Gedemütigt durch.permanente schulische Mißertfolgserlebnisse, gezeichnet durch dıe CI-

littenen AÄngste, oft in ihrem Verhalten FAn Umwelt gestOrt, verlassen die Kinder die
Schule, nachdem eın Verwaltungsgericht den uneinsichtigen Eltern bescheinigt hat, daß
iıhr ınd das schulische Fortkommen seiner Mitschüler mMi1t einer Sicherheit SreNZECN-
den Wahrscheinlichkeit behindert. Was in einem solchen ınd vorgeht, interessiert das
Verwaltungsgericht nıcht: Dem Elternrecht wurde Juristisch einwandfrei entsprochen.

Noch problematischer wırd das Elternrecht da, nıcht bıs ZUur gerichtlich be-
stätigten Abschulung kommt: Wo das Verbleiben des Kindes auf der Schule durch mehr-

Mape, Rechtsprobleme 1im Schulwesen (Neuwied
Vgl das Urteıil des Obersten Verwaltungsgerichts Hamburg 16 1953 und 195/7, VEI-

öftentlicht 1mM Deutschen Verwaltungsblatt 1953; 506 bzw 1n ! Entscheidungssammlung der Bundesver-
waltung, B V! 153
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malıges Sıtzenbleiben, permanenten Nachhilfeunterricht, notfalls Wechsel der Schule
und kostspieliges Internat ITZWUNSCH wiırd. Abgesehen VO  . den tragwürdigen sozialen
Implikationen einer solchen Ausübung des Elternrechts 1LLUTL ine bestimmte Schicht
kannn ıhr Elternrecht mMi1t den oben geschilderten Mitteln wahrnehmen bleiben auch
in den Kindern, die ihre Schulzeit aut diese Weise durchlaufen, seelische Verbiegungen
tast unvermeidlich. Wer solche Fälle 1ın der eigenen Praxıs mehrfach durchgespielt hat,
kann Dal nıcht anders, als ine Modifikation des Elternrechts pädagogischen
Aspekten wünschen.

Die andere Gruppe, die ıhr Elternrecht bei der Wahl des Bildungswegs für ihr ınd
nıcht kindgerecht ausübt, oder besser, nıcht kındgerecht ausüben kann, sich 111-

891501 AaUus Eltern meıist eintacher Herkunft und geringer eigener Schulbildung. Aus ıhrer
begrenzten Sicht vermögen solche Eltern den Wert einer möglichst langen und
spruchsvollen Schulbildung für ihr ınd nicht erkennen und verwehren Aaus INan-

cherlei Gründen auch ihrem begabten iınd den Weg dorthin. Allerdings sind solche
Eltern der pädagogischen Beratung zugänglicher, wI1e die ansteigenden Zahlen beim
Übergang auf die Realschulen un Gymnasıen zeigen Entscheidend aber leibt, daß
die Gesellschaft kein Miıttel hat,; Eltern begabter Kınder zwıngen, diesen Kindern
eine ıhnen ANSCINCSSCNC Ausbildung zutejl werden lassen.

Dıie Gesamtschule sucht dieses Problem adurch A umgehen, dafß S1e die endgültige
Entscheidung über den Bildungsweg des Kiındes weıter hinausschiebt, bis einem
Zeitpunkt, da Leistungsfähigkeit und Begabungsrichtung des Schülers klarer erkenn-
bar sınd und der Schüler selbst sinnvoll mitreden kann. Die Organisationsform elines
flexiblen Kurssystems, das Auf- und Abstufungen erlaubt, ohne da{fß mı1ıt jeder Um-
stufung gleich der Makel des Scheiterns mMIit allen psychologischen und schulrechtlichen
Konsequenzen gegeben 1St;, erweist sıch als zweitellos pädagogischer, weıl kindge-
rechter als das bisherige System. (Dadis dieser Vorteil mMIıt manchen anderen Nachteilen
erkauft wiırd, steht 1mM Rahmen unseTer Fragestellung nıcht ZUT Diskussion.) Das Kurs-
SyStem gerat allerdings da mi1t dem Elternrecht 1n Konflflikt, die Schule VO  - der
„hegatıven“ ZUr „posıtıven“ Auslese übergeht, A, S1e nıcht mehr feststellt und
nachweist, W 4S der Schüler nıcht kann, sondern, wofür gee1gnet ıf Einwände AaUus

Elternkreisen die Gesamtschule konzentrieren sich immer wieder auf diesen
Punkt Die Zuweisung eines Schülers bestimmten Kursen aufgrund des Lehrerurteıils,
das auf der bisherigen Leistung des Schülers beruht, wiıird als Eingrift 1n das Elternrecht
empfunden. Hıer trıtt neben dem unpädagogischen auch der individualistische Grund-
ZUg des Art ZUTage  .  ° Der Staat 1n Gestalt der Schule wiıird auch da 1n den Hın-
tergrund gedrängt, seine Entscheidungen sachgerechter sind, und das Indivyviduum
ırd auch da „geschützt“, seinem eigenen Wohl „dirigiert“ werden sollte 1

Hiıtpaß-Laurien-Mock, Dreigliedriges Schulsystem der Gesamtschule? (Bamberg
Das individualistische Verständnis des Elternrechts wird besonders ZuLt sichtbar be1 Schelsky, An-

Passung der Widerstanyd? (Heidelberg
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Daß die Schule 1n der Regel dıe oyrößere Sachkompetenz hat, ficht viele Eltern nıcht
Das Grundgesetz muß herhalten, dem Aufstiegs- und Prestigedenken der Eltern

die gesetzliche Grundlage verleihen und die Schule zwıngen, wıder bessere Eın-
sıcht dem Elternwillen Rechnung tragen.

Die Friedensschule 1n üunster 11 ISt der Gesamtschulversuch, der die Quadratur
des Kreises lösen sıch vVOrgeNOMM: hat Elternrecht und Kurssystem sınd dort auf
einen reinlichen Nenner gebracht, Eltern haben eın Einspruchsrecht, dem stattgegeben
werden mußß, wenn das ınd in einen Kurs MI1t geringen Anforderungen umgestuft
werden soll In vielen Fällen wird der Schule sicher gelingen, Eltern VO Sınn
der schulischen Mafßßnahme überzeugen. Wiıe oft das iıcht der Fall 1St, werden die
Erfahrungsberichte zeigen. Vielleicht 1St ZUT, dafß iıne kirchliche Gesamtschule sich
nıcht yleich Begınn ihrer Arbeit MIt einem Kampf das etablierte Elternrecht
belastet, sondern diesem Elternrecht ausdrücklich einen breiten Raum oibt. Es mu(ß
S1' zeigen, ob aut die Dauer das pädagogische Konzept der Gesamtschule aufrecht-
zuerhalten 1St, WEeNnNn dem Elternwillen ın der bisherigen orm stattgegeben wird.

Elternrecht und Konfessionsschule

Wıe leicht FElternrecht manipulierbar ist, hat sıch 1m Kampf die Konfessions-
schule ezeıgt. Von vielen Kanzeln 1St hier oftmals sicher unbewußt und ungewollt
ıne Ghettomentalität gepredigt worden, die den Lernbedürfnissen des Schulkinds
heute iın keiner Weiıse gerecht wird. Sicher LUL 1119  - den einzelnen Vertechtern der
Konftessionsschule Unrecht, WEenNnn iInNnan ihnen als einz1ges Motiv ur ihren Kampf die
Erhaltung VO  z} kirchlichen Machtpositionen und Einflußmöglichkeiten unterstellt.
ber der Versuch, inmıtten einer pluralistischen Gesellschaft die staatlich finanzierte
Konfessionsschule stabılisieren, der Appell das Elternrecht, der in vielen Fällen
einer Einschüchterung gyleichkam, die Verkennung der Realıtät, 1ın die das ınd hin-
einwachsen soll, zeıgen, worauf hier „Elternrecht“ tatsächlich eingeschrumpft ist® auf
ein kirchlich manıpuliertes Votum der Eltern für ıne Schulform, deren innere Gestal-
Cung keineswegs PeCI definitionem problemfrei 1St und deren Strukturierung des ern-
angebots einer kritischen Überprüfung pädagogischen Aspekten nıcht immer
standhält. ıne katholische Schule 1St LLUFLr katholisch, W 1€e ıhre Lehrer katholisch
sInd, und ZWAar nıcht NUur dem Taufschein, sondern ihrem christlichen Lebensvollzug
nach Hınter dem Schild „Katholische Schule“ kannn sıch höchst Unkatholisches, weil
künstlich ‚einheıtlıch“ und „ganzheıtlich“ Organıisiertes verbergen, VO  . der Gefahr
ErSTaTfTrier Tradıitionalismen Sal nıcht reden. Darüber Eltern nicht aufzuklären,
sondern ıhr Gew1ssen bınden in einer Option für die Konfessionsschule schlechthin,

11 Friedensschule-Programm einer Gesamtschule, hrsg. Regenbrecht und Dikow (München
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1sSt Mißbrauch des Elternrechts un hält einer kritischen Befragung pädagogischen
Aspekten nıcht stand.

Da, der Kampf die Konfessionsschule nıcht 1Ur der Erhaltung des Status
quUO dıente, sondern die Prinzipienfrage aufgriff, wurde ein Mißverständnis und Miß-
verhältnis 7wrischen Indivyiduum und Gesellschaft kirchlich sanktioniert. Bildung und
Erziehung sınd 1LU  - einmal die Bereiche, 1n denen sıch kirchliche, staatliche und indi-
viduelle Interessen überschneiden, und nıcht immer lassen sich dıe Einflußbereiche
konfliktlos gegeneınander abgrenzen. I)a das Indiyiduum in der Regel nıcht in der Lage
S} sıch die für seine Bildung nötıgen Einrichtungen selbst schaffen, sondern auf
gesellschaftliche Einrichtungen angewl1esen 1St, mu{fß seine individuellen Ansprüche
bıs einem gewıssen rad 1n die gesellschaftlichen integrieren. In diesem Sınn schaftt
aber auch die Kırche gesellschaftliche Einrichtungen, WCLN sS1e Kindergärten und Schu-
len einrichtet, Bibliotheken erstellt, Kurse abhält, Erwachsenenbildung betreibt un!za aan R Q a aa e an aaaa aa ln Jugendgruppen organısıert. In einer pluralistischen Gesellschaft soll die Kirche das
Recht haben, dies nach Mafßgabe ihrer Möglichkeiten Lu  =)

Sıe begibt sich aber aut gefährlichen Boden, WenNnNn S1e kırchliche Ansprüche absolut
und staatlıche Einrichtungen 1m Erziehungs- un Bildungsbereich mMit einemE WE CO N E E E E E negatıven Vorzeichen versieht. In einer Gemeinschaftsschule gefährliche Relativie-

rungstendenzen tür das ind sehen un die staatliıche Schule dicht neben dem
Atheismus anzusiedeln, verräat Kulturkampfmentalität und manıpuliert das Eltern-
recht derjenigen Eltern, deren eigener Bildungsstand nıcht ausreicht, sich über Mög-
ichkeit und renzen estimmter Schultormen selbständig und objektiv infor-
mieren. Die eingängıge Formel, daß 1ın der nıcht ausdrücklich katholischen Schule derSaa B B aa A  R a Kr Sannn Glaube des Kindes gefährdet sel, hat das Bewulßfitsein vieler Eltern in der falschen
Rıchtung programmuiert, und der daraus resultierende Appell die Wahrnehmung
des Elternrechts hat 1n etzter Konsequenz mi1t dem beigetragen, W 45 arl Erling-
hagen das „Katholische Bildungsdefizit“ SCENANNT hat Der Kampf dıe Erhaltung
der dorfeigenen Zwergschule, die Koedukation, das Studium der Mädchen,
die Warnungen VOrFr den Gefahren der „Wissenschaft“ dies alles 1m Namen des
Elternrechts das alles hat ine schwere Hypothek auf die katholische Bildungs-
politik gehäuft, deren Abtragung viele weitsichtige und engagıerte katholische
Pädagogen Jange eıit werden arbeiten müussen.

Elternrecht und Sexualpädagogik

Der Streıit das Elternrecht 1St iın eın Stadıum >>  N, seit Sexualerziehung
den Schulen ZuUur Pflicht gemacht und durch Erla{fß der Kultusminister geregelt 1St. Hat
schon das Daiß solchen Unterrichts Kontroversen ausgelÖöst, erst recht das VWıe, das

Erlinghagen, Das katholische Bildungsdefizit (Freiburg
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heute 1n einen heftigen Meinungsstreıit geraten 1St; dessen Fronten unklar sınd und
dessen Ende noch nıcht abzusehen 1St. Daß der „Atlas ZUr Sexualkunde“ 13, den das
Bundesministerium für Gesundheit VOTL Z7wWwel Jahren herausgegeben hat, VO'  5 konser-
vatıv kirchlichen Kreısen ebenso heftig kritisiert wurde w1e VO  - der „Neuen Linken“,
Sagl ein1ges über die Unklarheit der Fronten Aaus. Be1 dem, W 45 sich ZUTr eıt 1n den
Schulen abspielt, scheint auch eın pädagogisch interpretiertes Elternrecht einer
zentralen Stelle tangılert: Wann eın iınd W as und 1n welcher Weise über SC-
schlechtliche organge erfährt, sollten Eltern bestimmen, dann aber auch selbst voll-
ziehen. Der Intimbereich der Familie 1St seiınem Wesen nach ohl auch der beste Ver-

mittlungsfaktor des ntimen. ber 1St einfach i1ne Erfahrungstatsache, daß die WeE-

nıgsten Eltern bereit und imstande sınd, sich dieser Aufgabe sachgerecht und kınd-

gerecht unterziehen. Nirgendwo wirken die Verdrängungen und Verklemmungen
AUus der eigenen Kindheit und Jugend stärker nach, nırgendwo hat iıne allzu sche-
matische Auslegung des Gebots und dıe daraus resultierende BeichtpraxIis die nbe-
fangenheit der Eltern nachhaltiger gestÖrt. Was InNnan vielleicht mühsam in der eıgenen
Ehe ausbalancıert hat, 1St i1Nall nıcht ohne weıteres fähig, dıe eigenen Kinder welıter-

zugeben. Vieltach fehlen auch eintach die nötigen biologischen und psychologischen
Sachkenntnisse, fehlt VOL allem eın Vokabular, das der Sache und dem ınd A
imessen 1ISt.

Dıie beklagenswerte Armut UNSCICI Sprache wird darın deutlich, dafß oft NUuUr die
Wahl bleibt 7wischen dem lateinischen Fachausdruck für den biologischen Tatbestand
un einem Sprachfeld, dessen renzen ZUr ote fließend werden. Die Flut Von 1ıte-
ratur- höchst unterschiedlicher Qualität ermMag diese Verlegenheit noch nicht be-
seıt1gen. S0 kommt denn, dafß N  u da, Eltern ıhr Recht theoretisch Jegıtim
reklamıeren, ıhr Versagen 1n der Praxıs Pädagogen aut den Plan u und der Eingrift
1n das Elternrecht unvermeidlich wird.

Nun sind die Pädagogen natürlich nıcht PCL definitionem gee1gneter, diese heikle
und verantwortungsvolle Aufgabe anzupacken. Auch S1ie leiden vielfach unfier den
nıcht bewältigten sexuellen Problemen der eigenen Kindheit un! Jugend, und auch
iıhr Erwachsenendasein 1St keineswegs immer gekennzeichnet durch ıne geglückte Be-

wältigung dieses Problems. ber S1e haben den Eltern 7zweierle1 OTAUS: In der Regel
größere Sachkompetenz, weıl die Beschäftigung mMI1t diesen Fragen 1m Rahmen der

Berufsausbildung sich vollzieht, zumindest aber 1n der Berufsausbildung das Instru-
mentarıum erworben wurde, das die Aneı1gnung VO  \ Fachkenntnissen über sexuelle
Fragen ermöglıcht, wWEenNnn auch nıcht immer garantıert. Vor allem aber 1St die Chance
einer größeren Unbefangenheit gegeben: Die „Inzestschranke“ enttällt Lehrer und
Lehrerinnen, die zugleich Eltern sınd, wı1ıssen Man annn mı1t remden Kindern
leichter und unbefangener über geschlechtliche Probleme sprechen als mi1t den eigenen.
Dennoch werden sıch viele Eltern das Recht, iıhr ınd auf ihre Weiıse mit den Fragen

Atlas ZUT: Sexualkunde, hrsg. 1mM Auftrag des Bundesgesundheitsminister1ums (Opladen
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des Geschlechtlichen machen, nıcht nehmen lassen. ber gyerade solche
Eltern werden 1ne vernünftige sexualpädagogische Erziehung durch die Schule nıcht
als Konkurrenz oder Sal als Destruktion empfinden, sondern als Erganzung. ber
W as 1St j1er „vernünftig“?

Soviel 1St heute gesichert: Die Sexualität 1St eın bestimmender Faktor jedes mensch-
lıchen Lebens, un ZWAar VOm Säuglingsalter Die verschiedenen Humanwissen-
schaften bringen Jangsam Licht 1n das Dunkel, das jahrhundertelang über dem SCXU-

ellen Bereich Jag Daß der Mensch eın lernbedürftiges und lernfähiges Wesen ISt: gilt
auch für seine Sexualität. Ihre Integration in die Gesamtpersönlichkeit, die Annahme
der eigenen Triebstruktur und ihre Überformung durch die personale Liebesfähigkeit
mu{(ß die Aufgabe der Sexualerziehung se1n. ber diese Zielvorstellung esteht weIlt-
gehend Konsens, aber der Weg iSt gekennzeichnet durch divergierende Methoden. Die
Zahl der Menschen, die das Problem gedanklich un existentiell bewältigt haben und
die imstande sind, Kinder und Jugendliche hier richtig führen, iSt sehr klein Eın
erschreckend großer 'Teil 1n unNnserer Gesellschaft hält hartnäckig veralteten Tabu-
jerungen fest, ine kleine, aber höchst beschlagene und mMIt fanatischem Eıter agiıerende
Minderheit 1St AusSsSsCZOSCH, die Tabus brechen. Dazwischen findet sıch 1e]1 Unsıi-
cherheit. Theorie und Praxıs der „antıautorıtäiren Kinderläden“ eröftnen bedenkliche
Perspektiven, WEeEeNnNn auch nıcht alles, W Aas dort pädagogischen Experimenten erprobt
wird, das gleiche Verdikt fallen soll In einer Gesellschaft, 1n der einerse1its
Hans- Jochen Gamm 1n seiner „Kritischen Schule“ den Lehrern empfehlen kann,
über die eigenen Potenzstörungen und Orgasmusschwierigkeiten mMI1t den Schülern
sprechen und andererseits Marielene Leıists geglückter Versuch 1 humane Aufklärung
für Fünf- bis Zehnjährige durch schlichte Zeichnungen veranschaulichen, emporte
Leserbriefe Oga 1in „Publik“ auslöst, 1St schwer auszumachen, W1e Sexualpädagogik
betrieben werden muß, damıt s1e den Kındern gerecht wird und das Elternrecht nıcht
verletzt. Der Teutelskreis: Tabuierung der Sexualität „Sexwelle“ NEUEC und CNS-
herzigere Tabuierung schamlosere Sexwelle 1St LLUTL durchbrechen, Wenn sıch Eltern
und Pädagogen einıgen können.

Der Kirche käme hier ine wichtige Vermittlungsfunktion Z sofern s1e ıhre eigene
Vergangenheit bewältigt hat Man annn diesen Prozefß der Bewältigung den kirch-
lıch empfohlenen Publikationen ZU IThema „Sexualıtät“ ablesen 1 Von Schilgen
und Foerster bis Gustı Gebhard und Frıitz und Marielene Leist 1St eın weıter Weg
Es kann ein Zweiıtel bestehen, dafß inzwischen von Moraltheologen, Psychologen
und Pädagogen ein Konzept erarbeitet worden 1st, dem Eltern sıch gEeLrOSL 11VEI-

trauen könnten, wenn es LLUTL schon populär ware. Was theoretisch greifbar

Gamm, Kritische Schule. Eıne Streitschrift für dıe Emanzıpatıon VON Lehrern un: Schülern
(München 68 azu diese Zschr. 187 (1971) 138

Leıst, Mutter, erzähl M1ır alles! (München
16 Vgl den aufschlußreichen Autsatz VOIL Bleistein, Moraltheologie un Sexualpädagogik, 1n dieser

Zschr. 186 (1970) 2243
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iSt, bleibt doch für die Praxıs noch weitgehend UuNgENUTZT. Vielfach INas die Scheu, die
kirchliche Praxıs der Vergangenheit desavouleren, mMit dazu beitragen, daß siıch die
einschlägıgen Bücher 1m Schriftenstand der Kirchen und 1n den Pfarrbüchereien oft
nıcht auf dem Stand der Diskussion efinden und daß das durchschnittliche Bewußt-
se1ın des eintachen Menschen noch einmal hinter dem Stand der Pfarrbücherei zurück-
bleibt. Wıiıird ARN solchem Bewußtsein ein „Elternrecht“ reklamiert, dann mu ß die
Schule korrigierend eingreifen, 7R Wohl des Kındes, für dessen notwendige Auf-
klärung und Einführung iın den Problemkreis die Eltern sich als unzuständiıg erwıesen
haben

ber oibt auch einen legitimen Elternprotest gegenüber schulischer Sexualpädago-
oik, dann nämlıich, WenNnn das ınd Opfer eıner ideologisierten Aufklärungskampagne

werden droht Die allgemeine gesellschaftliche Unsicherheit in PUNCTLO Sexualıtät
schlägt siıch auch 1n sehr unterschiedlichen Einstellungen der Lehrer ZUuUr Sexualerziehung
nıeder. Die Kultusverwaltungen können WAar Rahmenrichtlini:en erlassen, s1e können
aber ıcht jeden Einzelschritt des Unterrichts beschreiben, Wenn s1e ıhre eigenen Inıtia-
tiıven in dieser Rıchtung nicht schon 1m Ansatz wieder 7zurücknehmen wollen Sıe MmMUus-
SCI1 einen gewissen Spielraum gewähren, WE S1€e überhaupt Lehrer finden wollen,
die bereit sind, sıch dieser heiklen Aufgabe unterziehen. Ihr Eingreiten muß sıch auf
Fälle beschränken, Lehrer ıhre Kompetenz und ihre Verantwortung nachweislich
mißbrauchen. Dieser Nachweis wırd 1Ur 1mM Extremftall führen sSe1n. Davor aber
kann 1el Unglück geschehen. Gerade Eltern, die sıch, aufgeschlossen für moderne PSY-
chologische Erkenntnisse, 1ne kindgerechte Sexualerziehung bemühen, mussen nıcht
selten zusehen, W1e€e 1n der Schule das gefährdet wird, W 4S S1e selbst mıt Überlegung und
Verantwortung aufgebaut haben;: dann nämlich, WENN allzu einseit1g präformierte und
ideologisierte Lehrer und ıhre Zahl nımmt z7u! meınen, Tabus brechen müussen,
indem S1ie ıne Verflechtung VO  - sexueller und autorıtärer Repression konstruieren,
diese mMi1t Kindern diskutieren und sexuellen Praktiken rmuntern, die Kinder

„befrejien“.
Dagegen xibt ohl 1LLUTX eın Mittel: FEın 1n Verantwortung wahrgenommenes Eltern-

recht, das dann zugleich ein pädagogisches Elternrecht iSt, weil das Recht des Kindes
auf personale Entfaltung 1mMm Auge hat Schocktherapie aber iSt das Gegenteıil VO  3 PCI-
sonaler Entfaltung. jer kann der Schule nıcht ErSPart werden, ihr Programm der
Sexualerziehung VOT den Eltern auszubreiten, begründen und AT Diskussion
stellen.

Elternrecht pädagogischem Aspekt bedeutet also Einbeziehung der Eltern
Da{iß auf vielfältige und fruchtbare Weise geschehen kann, zeıgen Experimente, die
einzelne Lehrer kühn WasScCH. A den Sexualunterricht nıcht iın den Vormittags-
stunden durchzuführen, sondern frühen Abend 1n der Schule und dazu die Eltern
MIt einzuladen. Wır werden 1n Zukunft eın erweıtertes Mitbestimmungsrecht nıcht NUr

der Schüler, sondern auch der Eltern haben Dieses Mitbestimmungsrecht

246



Pädagogische Aspekte des Elternrechts
ırd VOTLT curricularen Fragen nıcht haltmachen und erheblichen Einfluß auf Thematik
und Umfang bestimmter Sachgebiete 1n der Schule gewıinnen. Lehrer sınd 1m allge-
meinen nıcht gewohnt, ihre Unterrichtsvorhaben mi1t Eltern diskutieren un: diese

Kritik un Zustimmung bitten. Eltern sınd erst recht nıcht gewohnt, sich mit
den Lehrern ihrer Kınder über Unterrichtsinhalte verständigen. Auch erfordert ein
solches Vorgehen ein Vielfaches der Zeit, die heute für Elternbesprechungen durch-
schnittlich aufgewendet werden kann, und das 1ISt für die ohnehin überlasteten Lehrer
eine Zumutung. ber auf die Dauer 1St anders ein Elternrecht, das auch pädagogischen
(und nıicht NnUur Jurıstischen!) Kriterien standhält, nıcht denkbar. Im Zusammenwirken
VON Eltern, Lehrern, Psychologen, Ärzten könnte allmählich die Praxiıs eines uen
Elternrechts geübt werden, bis zurückwirken annn auf dıie Modifizierung der DESCTZ-
lichen Grundlage. Die Kompliziertheit unserer Lebensverhältnisse erfordert ine „Aus-

des Individuums ZU Verhalten 1n der Welrt“ 1 die Eltern nıcht LUTLr nıcht
selbst eisten können, sondern deren Direktiven S1e auch nıcht allein bestimmen kön-
LL Die Einsicht der Eltern in diesen Tatbestand mu{fß wachsen, damit die wachsende
Einflußnahme gesellschaftlicher Instanzen nıcht als Beeinträchtigung des Elternrechts
empfunden wiırd, sondern als die Bedingung der Möglichkeit seiner Ausübung.

17 SB Robinsohn, Bildungsreform als Retorm des Curriculum Neuwied 21969). 18
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